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Leitartikel  

Fünfzig Jahre 

Gesellschaft für Rationale 

Verkehrspolitik e.V. (GRV)  

Von Dr.-Ing. Gunther Ellwanger, 

Vorsitzender der GRV Gesellschaft 

für Rationale Verkehrspolitik e.V. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

vor Ihnen liegt eine besondere Folge 

der GRV-Nachrichten: Sie ist dem 

50. Geburtstag gewidmet. Am 20. Ju-

li  1970, also vor 50 Jahren, haben 

mehrere verkehrspolitisch engagierte 

Personen im Schloss Hotel Benrath in 

D¿sseldorf die ĂGesellschaft f¿r Ra-

tionale Verkehrspolitik e.V.ñ (GRV) 

gegründet. Den gemeinsamen Vor-

stellungen einer vernunftgemäßen, an 

volkswirtschaftlichen Grundsätzen 

orientierten, humanen, umweltgerech-

ten Verkehrspolitik sollte ein Sprach-

rohr geboten werden. Die GRV ist mit 

ihrer Forderung nach einer rationalen 

Verkehrspolitik auch nach fünfzig Jah-

ren aktuell geblieben und kann nun 

im Juli 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum 

begehen. Leider steht es unter dem 

Schatten der Corona-Pandemie. 

Ich freue mich, dass Dipl.-Ing. Peter 

Molle, Professor Dr. Werner Rothen-

gatter, Dipl.-Ing. ETH Werner Stohler 

und Dr.-Ing. Werner Weigand Gast-

beiträge für diese Folge geschrieben 

haben und danke ihnen ganz herzlich. 

 
Gunther Ellwanger. 

Foto: Catherine Ellwanger. 

Hier zunächst eine Betrachtung der 

aktuellen Corona-Krise und ihrer 

Folgen, danach ein Blick zurück. 

Seit März 2020 hat sich das gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Leben 

in Deutschland, der EU und weltweit 

völlig verändert bis hin zum Stillstand. 

Dazu einige Aussagen: 

¶ Deutschland muss bis ins nächste 

Jahr mit einer Ăneuen Normalitªtñ 

leben. 

¶ Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier erwartet 2020 einen 

Rückgang der Wirtschaftskraft 

von 6,3 Prozent, somit stärker als 

in der Finanzkrise 2009 mit einem 

Rückgang des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP) um 5,7 Prozent. 

¶ Bundesumweltministerin Svenja 

Schulze will Klimaschutz als zent-

rales Element beim Wiederaufbau 

verankern. 

¶ In ihrer Frühjahrs-Konjunktur-

prognose rechnet die EU-Kom-

mission mit einer Rezession Ăhis-

torischen AusmaÇesñ und einem 

Rückgang der Wirtschaftsleistung 

2020 um 7,4 Prozent. 

¶ Corona-Hilfspaket von 500 Milli-

arden Euro bei EU-Gipfel gebil-

ligt. 

¶ Grenzen sind geschlossen, es 

fliegen kaum noch Flugzeuge, 

ÖPNV wird kaum genutzt. 

¶ Meine eigene Mobilität hat sich 

kaum verändert, da ich kein Auto 

besitze und schon vor der Corona-

Krise zu Fuß oder per Rad unter-

wegs war. 

¶ Die Welt wird nach der Corona 

Pandemie sicherlich eine andere 

sein als zuvor. 

Können wir uns nach der Corona-

Krise weiterhin Klimaschutz leisten 

und was bedeutet das für die 

Mobilität?  

Es gibt derzeit verschiedentlich die 

Forderung, die Anstrengungen für 

den Klimaschutz vorübergehend zu 

reduzieren oder ganz auszusetzen, um 

sich mit aller Kraft auf die Überwin-

dung der massiven Rezession durch 

Corona zu konzentrieren. Besonders 

deutlich geworden ist die mächtige 

europäische Lobby der Industrie 

ĂBusiness Europeñ (deutsches Mit-

glied: Bundesverband der Deutschen 

Industrie). In einem Brief am 10. Ap-

ril an den Vizepräsidenten der EU-

Kommission Frans Timmermans 

(www.businesseurope.eu) wird ge-

fordert, wegen der bevorstehenden 

Rezession alle Ănicht essentiellenñ 

Vorhaben zurückzustellen, die Anlage 

des Briefes enthält auch den Entwurf 

des Europäischen Klimaschutzgeset-

zes (wichtigstes Element des Green 

Deal), Regelungen zu Flugzeugtreib-

stoff, strengere Abgaswerte im Stra-

ßenverkehr. 

Dies halte ich für eine völlig unange-

brachte Forderung. Vielmehr müssen 

wir die Corona-Pandemie als Chance 

nutzen, um die Aktivitäten für den 

Klimaschutz zu verstärken. Die hohen 

Investitionen in den Wiederaufbau 

müssen so eingesetzt werden, dass sie 

auch dem Klimaschutz nützen. Es soll-

te aber zweigleisig vorgegangen wer-

den: Neben den Investitionen würden 

zielführende Steuersenkungen sowohl 

den Unternehmen als auch dem Klima 

helfen. Dazu gehören die Stromsteuer 

und die Abgabe nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz. Niedrigere Strom-

preise entlasten die Verbraucher und 

geben Anreize, von den klimaschädli-

chen Energiequellen Öl und Kohle auf 

den umweltverträglicher hergestellten 

Strom umzusteigen. Dabei wird aber 

der verstärkte Ausbau von erneuer-

baren Energien noch wichtiger. 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/iaco/2020-04-10_businesseurope_letter_environment_and_climate_consultations_and_regulations_-_executive_vp_timmermans.pdf
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Die deutsche Automobilindustrie be-

findet sich ð wenn auch mit Verspä-

tung ð im Umbruch vom Verbren-

nungsmotor hin zu alternativen An-

trieben und leidet während Corona 

unter einer schwachen Nachfrage. Ihre 

Hoffnung auf staatliche Hilfen ist bei 

einem Autogipfel am 5. Mai 2020 von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht 

erfüllt worden. Erfreulicherweise hat 

die Regierungskoalition am 3. Juni 

2020 mit dem 130 Milliarden schweren 

Corona-Konjunkturpaket die jahrzehn-

telange Vorzugsbehandlung der Au-

tomobilindustrie durch  die Politik 

beendet. Bisher waren die Wünsche 

dieser Industrie stets erfüllt worden, 

wie einige Beispiele zeigen: die Ab-

wrackprämie, der lange Zeit währende 

Widerstand gegen strengere europäi-

sche Abgasnormen sowie das noch 

immer bestehende Diesel-Privileg. 

Neben den Autoherstellern hatten 

auch die Autoländer Baden-Württem-

berg, Bayern und Niedersachsen auf 

Kaufprämien für Diesel und Benziner 

bestanden. Lediglich die Käufer von 

E-Autos sollen nun von einer von 6000 

auf 9000 Euro erhöhten Kaufprämie 

und einer Kfz-Steuerbefreiung bis 

2030 profitieren. Den Käufern von 

Autos mit Verbrennungsmotoren 

kommt die um 3 Prozent reduzierte 

Mehrwertsteuer zugute. Zusammen 

mit der Eigenkapitalerhöhung um fünf 

Milliarden Euro für die DB und den 

um 2,5 Milliarden Euro erhöhten 

Regionalisierungsmitteln wird so ein 

wichtiger Schritt zur Verkehr s-

wende gemacht. 

Es ist wichtig, dass die EU im Herbst 

2020 ihre Kohlendioxid-Ziele wie 

beabsichtigt auf 50 bis 55 Prozent 

Reduktion bis 2030 gegenüber 1990 

verschärft. Da der Verkehr für rund 

ein Viertel der Treibhausgase in der 

EU verantwortlich ist, muss die not-

wendige Verkehrswende beschleunigt 

werden. 

Eine Wirkung hat Corona auf jeden 

Fall schon: Es hat sich nämlich in 

großer Breite gezeigt, wie gut sich 

Büroberufe ð zumindest zeitweise ð 

auch von zu Hause aus erledigen 

lassen, und wie bei Besprechungen 

und Konferenzen die persönliche 

Anreise aller Teilnehmenden durch 

Video-Übertragungen ersetzt werden 

kann. Verkehrsvermeidung ist nicht 

länger eine hohle Phrase, sondern 

wird gelebte Realität! Für den öffent-

lichen Verkehr bedeutet dies aller-

dings einen Rückgang nicht nur der 

Nachfrage, sondern auch der Ein-

nahmen. Wenn zugleich die Globali-

sierung auf ein gesundes Maß redu-

ziert wird (indem zum Beispiel auf 

den weltweiten Lebensmittel-Flug-

transport verzichtet wird), dann wäre 

auch dies ein echtes Plus für den 

Klimaschutz. 

Andere Ereignisse 1970 

Neben der Gründung der GRV am 20. 

Juli gab es im Jahr 1970 unter ande-

rem folgende Ereignisse: 

Am 1. Januar beginnt die gemeinsame 

Außenhandelspolitik in der EG (Euro-

päische Gemeinschaft), bisher waren 

die sechs Mitgliedsstaaten (Belgien, 

Deutschland, Frankreich, Italien, 

Luxemburg und Niederlande) dafür 

verantwortlich. 

Am 19. März reist Bundeskanzler 

Will y Brandt in einem Sonderzug nach 

Erfurt zum ersten innerdeutschen Gip-

feltreffen mit DDR-Ministerpräsident 

Willi Stoph, das zweite Treffen folgt 

am 21. Mai in Kassel. Diese Treffen 

markieren den Beginn einer Ăneuen 

Ostpolitikñ der Bundesregierung. 

Am 22. April zeigt die enorme Betei-

ligung am ersten Earth Day in den 

USA, dass sich weltweit ein stärkeres 

Umweltbewusstsein entwickelt. Das 

Ereignis gilt als Beginn der modernen 

Umweltbewegung, die im 

vergangenen Jahr mit den weltweiten 

Demonstrationen ĂFridays for Futureñ 

einen neuen Höhepunkt erreicht. 

Am 26. April setzt die Lufthansa ihre 

erste Boeing 747 (Jumbo) erstmals 

und auf der Strecke Frankfurt ï New 

York ein. Es war damals das größte 

Düsenverkehrsflugzeug der Welt mit 

Platz für 365 Passagiere. Zwei Jahre 

später erhält die Lufthansa dann als 

erster Kunde die Frachtversion der 

747. Derartige Flugzeuge haben dank 

der Globalisierung, Steuerfreiheit für 

das Kerosin und fehlender Anlastung 

der externen Kosten dazu geführt, dass 

heute Lebensmittel, Blumen, é rund 

um die Erde zirkulieren und auch für 

Passagiere das Fliegen so billig  gewor-

den ist, dass es sich zum weltweiten 

Massentourismus entwickelt hat. Für 

den Klimaschutz wäre eine Reduktion 

des Luftverkehrs nach Corona wichtig. 

Erfreulicherweise fanden im inner-

deutschen Luftverkehr von 2015 bis 

2019 bereits ein Prozent weniger 

Reisen statt. 

Am 7. Juli gibt Dr. Wolfgang Vaerst, 

Leiter der Eisenbahnabteilung im Bun-

desverkehrsministerium, das Start-

zeichen zum Bau des neuen Rangier-

bahnhofs Maschen südlich von Ham-

burg. Es ist der größte europäische 

Rangierbahnhof (Rbf, heutige Be-

zeichnung ĂZugbildungsanlageñ, kurz 

ZBA) mit einer Länge von sieben Kilo-

metern und einer Breite von 700 Me-

tern (insgesamt 112 Richtungsgleise). 

Die maximale Rangierleistung beträgt 

rund 4000 Wagen pro Tag. Dieser 

 
Genau am Gründungstag der GRV, am 20. Juli 1970, hat die Deutsche Bundesbahn ihre 

erste Serienmaschine der Schnellfahrlok Baureihe 103 (genau die 103 109-5) vorläufig 

abgenommen, um sie danach einer ausgiebigen Erprobung zu unterziehen. 

Im Bild diese Lok im Jahr 1984 vor Intercity 525 ĂStolzenfelsñ 

im Bahnhof Wuppertal-Elberfeld (heute Wuppertal Hbf). 

Foto: Frank Sender / Verkehrsfreunde Stuttgart e.V. 
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Rangierbahnhof dient als Drehkreuz 

nach Skandinavien sowie dem Einzel-

wagenverkehr im Großraum Hamburg 

und hat eine Schlüsselfunktion für die 

Hinterlandanbindung mehrerer großer 

Häfen. Zur Inbetriebnahme am 7. Juli 

1977 sollte auch die automatische 

Kupplung verwirklicht sein, was 

leider bis heute in Europa nicht ge-

schehen ist, abgesehen von ersten 

Pilotprojekten. 

Im August verabschieden Vorstand 

und Verwaltungsrat der Deutschen 

Bundesbahn das ĂAusbauprogramm 

für das Netz der Deutschen Bundes-

bahnñ. Es sieht bis 1985 ein Investiti-

onsvolumen von 31 Milliarden 

D-Mark vor. 

Am 31. Oktober beendet der Autor 

dieser Zeilen das Studium an der TH 

Stuttgart mit einer Diplomarbeit am 

Lehrstuhl Eisenbahnwesen und Ver-

kehrswirtschaft (Professor Dr. Walther 

Lambert) und beginnt mit der Refe-

rendarausbildung bei der Deutschen 

Bundesbahn. Gegenstand der Diplom-

arbeit sind Varianten der Terminals 

für den geplanten ð aber nicht ver-

wirklichten ð Flughafen Hamburg 

Kaltenkirchen. Seine Lage nördlich 

Hamburg hätte es ermöglicht, dass 

die sehr lauten Überschallflugzeuge 

Concorde insbesondere über den 

Meeren geflogen wären. 

Eine besonders traurige Nachricht: Im 

Jahr 1970 gibt es in Deutschland mit 

21 332 die meisten Straßenverkehrs-

toten, davon starben 19 193 Menschen 

auf den Straßen des früheren Bundes-

gebiets und 2139 in der ehemaligen 

DDR. Erfreulicherweise sind diese 

Zahlen seither nahezu kontinuierlich 

gefallen auf den niedrigsten Stand 

von 3275 Getöteten im Jahr 2019. Es 

ist aber wichtig, dass die Vision Zero, 

also keine Unfallopfer mehr, weiter-

verfolgt wird. 

Rückblick 50 Jahre GRV 

Am Rande der Internationalen Ver-

kehrsausstellung 1965 in München 

haben sich Werner Kammer und Dr. 

Erwin Deischl getroffen und eine 

große Übereinstimmung in verkehrs-

politischen Fragen festgestellt, die 

letztendlich zur Gründung der GRV 

im Jahr 1970 führte. In Folge 25 der 

GRV-Nachrichten beschreibt der 

langjährige Geschäftsführer Werner 

Kammer anlässlich des 25-jährigen 

Jubiläums die Vorgeschichte und 

Gründungsphase der GRV. 

In der Gründungsversammlung am 

20. Juli 1970 wurde als Vorsitzender 

Dr. Erwin Deischl und zum stellver-

tretenden Vorsitzenden und Geschäfts-

führer Werner Kammer gewählt, die 

als Väter unserer Gesellschaft bezeich-

net werden können. Das Protokoll der 

Gründungsversammlung ist auf der 

nächsten Seite abgedruckt. In den 

Gründerjahren hatte die GRV keinen 

leichten Stand mit ihren zentralen 

verkehrspolitischen Forderungen, die 

auch heute immer noch aktuell sind: 

¶ Ressourcenschonende und um-

weltfreundliche Gestaltung des 

Verkehrs 

¶ Verlagerung auf umweltfreund-

liche Verkehrsträger 

¶ Verkehrsvermeidung, 

¶ Externe Kosten internalisieren, 

das heißt Kostenwahrheit im Ver-

kehr verwirklichen 

¶ Steuern harmonisieren 

¶ Sicherheits- und Sozialvorschrif-

ten bei Lkw und Bussen streng 

überwachen. 

Bundesverkehrsminister Georg Leber 

konnte seinen Leberplan mit der 

Verlagerung von Massengütern auf 

die Schiene nur minimal umsetzen 

und favorisierte die Straße mit einem 

riesigen Bauprogramm, um die Ent-

fernung bis zur nächsten Autobahn auf 

50 Kilometer zu begrenzen. Sein Nach-

folger 1972, Dr. Lauritz Lauritzen, 

hatte zwar ein verkehrspolitisches 

Grundsatzprogramm vorgelegt, das 

mehrere Forderungen der GRV ent-

hielt. Aber er blieb nur kurze Zeit im 

Amt und sein Programm verschwand 

in der Schublade. Danach stand wieder 

die Straße im Vordergrund und es 

begannen auch große Kanalbauten. 

Bei der Bahn dagegen sprach man 

eher von einer Schrumpfbahn. Insge-

samt 18 Bundesverkehrsminister 

(siehe Kasten in der rechten Spalte) 

mit unterschiedlichen Optionen für 

die Verkehrspolitik haben in den 

vergangenen 50 Jahren nur zum Teil 

Spuren hinterlassen. Erfreulicher-

weise haben aber in der jüngeren 

Vergangenheit die Bahn und der 

öffentliche Verkehr einen höheren 

Stellenwert bekommen. Dem Vor-

stand der DB standen seit 1970 acht 

Vorsitzende vor (siehe unten). Die 

vier Letzten haben Leitartikel für die 

GRV-Nachrichten geschrieben. 

Bundesverkehrsminister 

seit Bestehen der GRV 

Georg Leber (SPD, 1966ï1972) 

Dr. Lauritz Lauritzen (SPD 1972ï1974) 

Kurt Gscheidle (SPD, 1974ï1980) 

Dr. Volker Hauff (SPD, 1980ï1982) 

Dr. Werner Dollinger (CSU, 1982ï1987) 

Dr. Jürgen Warnke (CSU, 1987ï1989) 

Dr. Friedrich Zimmermann 

(CSU, 1989ï1991) 

Dr. Günther Krause (CDU, 1991ï1993) 

Matthias Wissmann (CDU, 1993ï1998) 

Franz Müntefering (SPD, 1998ï1999) 

Reinhard Klimmt (SPD, 1999ï2000) 

Kurt Bodewig (SPD, 2000ï2002) 

Manfred Stolpe (SPD, 2002ï2005) 

Wolfgang Tiefensee (SPD, 2005ï2009) 

Dr. Peter Ramsauer (CSU, 2009ï2013) 

Alexander Dobrindt (CSU, 2013ï2017) 

Christian Schmidt (CSU, 2017ï2018) 

Andreas Scheuer (CSU, seit März 2018) 

Vorstandsvorsitzende 

der DB seit 1957 

13.05.1957 

Prof. Dr. Heinz Maria Oeftering 

13.05.1972 Dr. Wolfgang Vaerst 

13.05.1982 Dr. Reiner Gohlke 

01.01.1991 Heinz Dürr 

10.07.1997 Dr. Johannes Ludewig 

16.12.1999 Hartmut Mehdorn 

01.05.2009 Dr. Rüdiger Grube 

Seit 22.03.2017 Dr. Richard Lutz 

Seit 1978 gibt es einen wissenschaft-

lichen Beirat der GRV, der den Vor-

stand zu verkehrspolitischen Themen 

berät und an dessen Sitzungen teil-

nimmt. In ihm wirkten unter anderem 

mit: Dr. Werner Dollinger, Helmut 

Steininger, Adolf-Heinrich von Arnim, 

Professor Dr. Wulf Schwanhäußer. 

Die aktuelle Zusammensetzung des 

Beirats: 

¶ Sebastian Belz seit 2010 (ge-

schäftsführender Gesellschafter 

der Econex Verkehrsconsult 

GmbH und Generalsekretär der 

EPTS Foundation e.V. [European 

Platform of Transport Sciences]), 

¶ Dr. Dieter Felgentreu seit 2000 

(Ruheständler der DB), 

 

http://www.grv-ev.de/grvn/at/grvn025a.pdf
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¶ Dr. Karin Jäntschi-Haucke seit 

2000 (Vorsitzende der Deutschen 

Verkehrswissenschaftlichen Ge-

sellschaft, Bezirksvereinigung 

Südbayern e.V. und stellvertre-

tende Leiterin der Abteilung Ver-

netzte Mobilität und ÖPNV im 

Bayerischen Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr) 

¶ Dr. Johannes Ludewig seit 2007 

(Vorsitzender des Nationalen 

Normenkontrollrats, zuvor Exeku-

tivdirektor der Gemeinschaft der 

Europäischen Bahnen und Infra-

strukturgesellschaften [CER]) und 

¶ Dr. Hans Meiner seit 2016 (Co-

Präsident der Schweizer Gesell-

schaft der Ingenieure des öffentli-

chen Verkehrs (GdI ð AdI)). 

Bei der Mitgliederversammlung am 

21. September 1985 erklärte Dr. Er-

win Deischl aus Altersgründen seinen 

Rücktritt. Auf seinen Vorschlag hin 

wurde Dr.-Ing. Alfons Thoma (vor-

mals Präsident der Bundesbahndirek-

tion München) zum Vorsitzenden ge-

wählt. Werner Kammer blieb stellver-

tretender Vorsitzender und Geschäfts-

führer. 

Bei der Mitgliederversammlung am 

18. Oktober 2005 traten Werner 

Kammer (nach 35 Jahren!) und Dr. 

Alfons Thoma aus Altersgründen 

vom Vorsitz der GRV zurück. Als 

Nachfolger für den Vorsitzenden 

wurde ich (zuletzt Direktor Wirt-

schaft, Finanzen und Umwelt der 

UIC, Paris) und als stellvertretender 

Vorsitzender und Geschäftsführer 

Wolfgang Dietrich Mann (Diplom-

Statistiker und Mitarbeiter der Regio-

nalleitung NRW von DB Regio) 

gewählt. Herr Professor Dr. Dieter 

Witt
1
 wurde als stellvertretender Vor-

sitzender (seit 1999) bestätigt. Die 

GRV zeichnet sich somit durch eine 

hohe Konstanz aus: Nach 50 Jahren 

gibt es erst den zweiten Geschäfts-

führer und den dritten Vorsitzenden. 

Im Oktober 1988 hat Thoma als 

Sprachrohr der Gesellschaft die erste 

Folge der GRV-Nachrichten veröf-

fentlicht . Gut 18 Jahre später erschien 

dann im Februar 2006 seine letzte und 

bereits 75. Folge. Dank seines Einsat-

zes haben die GRV-Nachrichten rasch 

                                                 
1 Professor Dr. Dieter Witt war bereits seit 

1989 Beiratsmitglied. 

einen hohen Standard erreicht und für 

die Bekanntheit der GRV gesorgt. Als 

Ehrenvorsitzender schrieb Thoma wei-

tere Leitartikel, letztmals im Dezem-

ber 2010 (Folge 89): ĂVierzig Jahre 

Gesellschaft für Rationale Verkehrs-

politik e.V. (GRV)ñ. Dr. Alfons 

Thoma ist am 4. September 2011 im 

Alter von 94 Jahren verstorben. Ich 

danke Herrn Thoma sehr herzlich für 

sein Vertrauen und meine Einweisung 

in die Aufgaben des Redakteurs in 

mehreren Gesprächen in seinem Bon-

ner Büro im Frühjahr 2006. 

Die 100. Folge der GRV-Nachrichten 

ist im September 2014 erschienen und 

wurde mit Grußworten von vier Per-

sönlichkeiten bereichert: Alexander 

Dobrindt, Bundesminister für Verkehr 

und digitale Infrastruktur, Dr. Peter 

Füglistaler, Direktor des Bundesam-

tes für Verkehr BAV (Schweiz), Jür-

gen Fenske, Präsident des Verbands 

Deutscher Verkehrsunternehmen 

VDV, und Dr. Rüdiger Grube, Vor-

sitzender des Vorstands der Deut-

schen Bahn AG. Seit dieser Folge 

haben die GRV-Nachrichten auch ein 

neues Layout, am markantesten ist 

das farbige Titelbild mit Bezug zum 

Inhalt oder zur Jahreszeit. 

Die Auflage der GRV-Nachrichten 

lag lange bei 1000 Exemplaren. Seit 

dem Beginn der sehr erfolgreichen 

Kooperation mit der schweizeri-

schen Gesellschaft der Ingenieure 

des öffentlichen Verkehrs (GdI) im 

Jahre 2016 hat sich die Auflage ver-

doppelt. Die Hefte werden unentgelt-

lich verteilt. Empfänger sind die mit 

Verkehrsfragen befassten (deutschen) 

Abgeordneten des Europäischen 

Parlaments, des Bundestags und der 

Landtage, die entsprechenden Mini-

sterien, Behörden und Verbände, 

Verkehrswissenschaftler, Bahnen, 

Bahnindustrie und am Verkehr inte-

ressierte Einzelpersonen sowie die 

Mitglieder von GdI und GRV. 

Mit den GRV-Nachrichten 116 

(Dezember 2019) wurde die Kapitel-

gliederung reformiert und Wolfgang 

Dietrich Mann ist stärker in die re-

daktionelle Arbeit eingestiegen (De-

tails siehe Impressum) und weiterhin 

für das Lektorat und Layout verant-

wortlich. Dafür ein herzliches Danke-

schön! Die Finanzierung der GRV-

Nachrichten erfolgt durch Anzeigen, 

Spenden und Mitgliedsbeiträge. Den 

Spendern und Mitgliedern sowie den 

Inserenten sei an dieser Stelle herz-

lich gedankt: Seit 32 Jahren konnten 

durch Ihre Unterstützung die GRV-

Nachrichten finanziert werden. Wei-

tere Informationen finden sich in 

meinem Leitartikel Ă30 Jahre GRV-

Nachrichtenñ in Folge 112 (August 

2018). 

 
Dr.-Ing. Alfons Thoma (Dritter von links) an seinem 90. Geburtstag gemeinsam mit Werner 

Kammer (Zweiter von links), dem GRV-Vorsitzenden Dr.-Ing. Gunther Ellwanger (rechts) 

und Wolfgang Dietrich Mann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der GRV (links) 

am 13. März 2007 in Bonn; 

Foto: Armin Montkowski, EFA GmbH. 

http://www.grv-ev.de/grvn/at/grvn001a.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn089b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn100b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pfd/grvn112b.pdf#page=3
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Stichwortartig wird auf einige The-

men in den GRV-Nachrichten der 

letzten zwei Jahre hingewiesen: 

¶ Der Bund muss 

seine Verkehrspolitik und 

seine Eisenbahn neu erfinden 

¶ Externe Kosten und Nutzen 

des Verkehrs in der Schweiz 

¶ Weltklimakonferenz 

beschließt Regeln 

zum Pariser Klimaabkommen 

¶ Schnellfahrstrecke Berlin ï 

München erfüllt Erwartungen 

¶ SBB Cargo startet 

mit automatischer Kupplung 

¶ Wege zur Erreichung der Klima-

ziele 2030 im Verkehrssektor 

¶ Zugang zum 

Internationalen Bahnreiseverkehr 

muss besser werden 

¶ Deutschland will 

Neuanfang beim Klimaschutz 

¶ Green Deal 

der Europäischen Kommission 

will Klimaneutralität Europas 

¶ Renaissance der Nachtzüge: 

Hype oder Nachhaltigkeit? 

Vermutlich hat die Redaktion auch das 

eine oder andere Thema vergessen, 

wir erwarten gerne Ihre kritischen 

Reaktionen und Vorschläge sowie 

Angebote für Autorenbeiträge. Sehr 

gefreut hat sich die Redaktion über die 

jüngste Zuschrift einer hochkarätigen 

Persönlichkeit zur Folge 117 im April: 

ĂChapeau ð Hut ab! Die GRV-Nach-

richten haben noch einmal Ăeinen 

beachtlichen Sprungñ gemacht ð in 

Bezug auf Inhalt und Präsentation. Es 

ist fachlich und ästhetisch ein Vergnü-

gen, die Broschüre zu lesen. Ich freue 

mich schon auf die nächste Folge.ñ 

Ausblick 

Besonders in der jüngsten Vergangen-

heit hat es international und national 

beim Klimaschutz und der dafür 

nötigen Verkehrswende Fortschritte 

gegeben. Bei der Weltklimakonferenz 

2015 in Paris wurde beschlossen, den 

weltweiten Temperaturanstieg durch 

den Ausstoß von Treibhausgasen auf 

maximal 2 möglichst nur 1,5 Grad 

Celsius zu begrenzen. Um dieses Ziel 

zu erreichen gibt es nun in Deutsch-

land ein Klimaschutzgesetz und auf 

europäischer Ebene den Green Deal. 

Für die Regionalisierungsmittel des 

Bundes an die Länder wurde eine 

gute Nachfolgeregelung gefunden, 

die es ermöglicht, die Erfolgsge-

schichte des Schienenpersonennah-

verkehrs fortzusetzen. Auch das Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

erhielt eine solide Neuregelung. 

In meinem Leitartikel in der Folge 76 

(August 2006) wurde eine Reduktion 

der Wettbewerbsverzerrungen zu 

Lasten der Schiene gefordert. Erfreu-

licherweise gibt es dazu gewisse Fort-

schritte. Besonders wichtig sind die 

deutlich gestiegenen Investitionen des 

Bundes in die Infrastruktur der Schie-

ne. Dadurch wird die Wettbewerbs-

fähigkeit der Schiene im intermodalen 

Wettbewerb gestärkt. Die Infrastruk-

turpolitik ist das wichtigste Instrument 

der Verkehrspolitik. 

Auch bei der Nutzerfinanzierung der 

Infrastruktur gibt es Fortschritte: Die 

am 1. Januar 2005 in Deutschland ein-

geführte Lkw -Maut  galt zunächst nur 

auf Bundesautobahnen und wenigen 

Bundesstraßen und erst ab 12 Tonnen. 

2015 wurde die Grenze auf 7,5 Tonnen 

abgesenkt und seit Juli 2018 und in 

gleicher Höhe auf alle Bundesstraßen 

ausgedehnt. Sie galt von Anfang an 

für alle Nutzer, somit beteiligen sich 

auch ausländische Lkw an der Finan-

zierung der Bundesfernstraßen. 

Ursprünglich sollte in Deutschland 

bereits ab 2016 eine Pkw-Maut  nur 

für Autobahnen eingeführt werden, 

zuletzt war dies für Oktober 2020 be-

absichtigt. Der Europäische Gerichts-

hof hat sie aber am 18. Juni 2019 in 

der vorgesehenen Form (letztlich eine 

Ausländermaut) verhindert (siehe 

Folge 115 der GRV-Nachrichten, 

Seite 6). Der frühere Bundesverkehrs-

minister Alexander Dobrindt und der 

aktuelle Andreas Scheuer hatten sich 

intensiv um die Verwirklichung der 

aus ihrer Heimat Bayern stammenden 

Idee gekümmert. Es wäre jedoch 

vernünftig, eine Pkw-Maut für Alle 

einzuführen, statt des beabsichtigten 

Vignettensystems sollte aber eine 

streckenbezogene Maut gewählt wer-

den: Kurzfristig für die Autobahnen, 

langfristig aber für alle Straßen. 

Bei der Schiene ist die Nutzerfinan-

zierung realisiert: Alle Züge müssen 

auf allen Gleisen Trassengebühren 

bezahlen. Im nationalen und intermo-

dalen Vergleich gibt es weitere Un-

gleichbehandlungen: So sind alle an-

deren Verkehrsträger von der Umlage 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) nicht betroffen. Eine Benach-

teiligung besteht zudem bei der Steuer 

auf Diesel, da in Deutschland der 

Steuersatz von Bahndiesel im Ver-

gleich mit allen anderen EU-Staaten 

am höchsten ist, und die Wettbewerber 

Luftverkehr und Schifffahrt von Mine-

ralölsteuer und Ökosteuer ganz befreit 

sind. Auch der Emissionshandel führt 

zu Nachteilen für den elektrischen 

Schienenverkehr, da seit 2013 alle 

benötigten Kohlendioxid-Zertifikate 

bezahlt werden müssen. Die anderen 

Verkehrsträger sind nicht betroffen 

oder müssen (wie der Luftverkehr) 

nur einen Teil der Zertifikate bezahlen. 

Erfreulicherweise gilt im Schienen-

personenfernverkehr seit Beginn 

dieses Jahres auch der ermäßigte Satz 

der Mehrwertsteuer. 

Die GRV wird sich auch in Zukunft 

für eine rationale Verkehrspolitik 

einsetzen. Bitte bleiben Sie ihr und 

den GRV-Nachrichten gewogen. 

Herzlichst 

Ihr Gunther Ellwanger 

Europäische 

Verkehrspolitik  

Externe Kosten des Verkehrs 

Von Professor Dr. Werner 

Rothengatter, Karlsruhe. 

1. Charakteristik externer Kosten 

Ronald Coase hat im Jahr 1991 den 

Alfred-Nobel Gedächtnispreis für die 

tiefgründige Behandlung zweier ein-

fach erscheinender Fragen erhalten: 

Erstens: Warum gibt es Unternehmen? 

Und Zweitens: Warum gibt es externe 

Kosten?
2
 Auf die zweite Frage gibt er 

eine einfache Antwort: Weil es für 

manche Güter keine Eigentumsrechte 

gibt. Coase erläutert dies mit Hilfe 

von berühmt gewordenen Beispielen 

                                                 
2 Coase (1937): The Nature of the Firm; 

(1960): The Problem of Social Costs. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn076b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn115b.pdf#page=6
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individueller Nutzungskonflikte.
3
 Aus 

gesellschaftlicher Sicht relevante Gü-

ter ohne definierte Eigentumsrechte 

sind etwa Luft, Klima / Atmosphäre, 

Wasser oder Boden, die als Medien 

eine Übertragung unerwünschter 

Effekte vom Verursacher auf unbetei-

ligte Dritte ermöglichen. Die ökono-

mische Dimension entwickelt sich 

dann über die Schäden an materiellen 

Lebensgrundlagen, menschlicher Ge-

sundheit und natürlicher Umgebung. 

Die mit Hilfe der Übertragung durch 

Gratis-Medien entstehenden Kosten 

werden nicht vom Verursacher getra-

gen, bleiben also Ăexternñ. Kommt 

hinzu, dass es viele unterschiedliche 

Verursacher und Empfänger der Ef-

fekte gibt, so scheiden individuelle 

Verhandlungslösungen im Sinne von 

Coase aus und es muss zu staatlichen 

Eingriffen in die Aktivitäten kommen. 

Von Coase kann man dabei die allge-

meine Erkenntnis übernehmen, dass 

ein totales Verbot der externe Effekte 

erzeugenden Aktivitäten keine sinn-

volle Lösung darstellt, sondern dass 

ein Kompromiss gesucht werden 

muss, bei dem die externen Effekte 

auf ein verträgliches Maß reduziert 

werden, wie etwa im Falle der Klima-

effekte eine Begrenzung des Tempe-

raturanstiegs. 

2. Ökonomische Behandlung 

externer Kosten des Verkehrs 

An dieser Stelle unterscheiden sich 

die ökonomischen Ansätze zur Be-

handlung externer Kosten, auch des 

Verkehrs
4
. Der sogenannte ĂPigouñ-

Ansatz der neoklassischen Wohl-

fahrtstheorie sieht eine rein monetäre 

und simultane Ermittlung einer wohl-

fahrtsoptimalen Auslastung der Infra-

struktur und deren Herstellung durch 

ĂPigou-Steuernñ vor. Letztere werden 

durch die Differenz zwischen indivi-

duellen und sozialen Grenzkosten 

(unter Einschluss externer Effekte) an 

                                                 
3 Etwa das Beispiel der Rinder eines Rin-

derzüchters, die Obstbäume eines Farmers 

auf einer freien Wiese beschädigen, oder 

des Zahnarztes, dessen Patienten durch 

laute Schreie die Nachmittagsruhe eines 

Landlords stören. Hier können nach 

Coase Verhandlungslösungen greifen. 
4
 Zu den grundlegenden Unterschieden 

zwischen den Pigou- und Coase-Theorien 

vergleiche Rothengatter (1993). 

der Stelle des ĂWohlfahrtsoptimumsñ 

(Schnittpunkt zwischen sozialer 

Grenzkostenkurve und Nachfrage-

kurve) ermittelt.
5
 Dies sieht in der 

Lehrbuchdarstellung einfach aus und 

wird von der EU-Kommission nach 

wie vor als EU-weiter Ansatz propa-

giert
6
. Dabei werden nicht nur die ex-

ternen Umwelt- und Sicherheitseffekte 

einbezogen, sondern auch die Grenz-

kosten des Staus, mit dem Argument, 

dass ein hinzukommender Verkehrs-

teilnehmer auf einer Strecke nur seine 

eigenen Kosten trägt, nicht aber die 

zusätzlichen Zeit- und Betriebskosten, 

die er anderen Verkehrsteilnehmern 

hinzufügt. 

Staueffekte treten ganz überwiegend 

innerhalb der Nutzergemeinschaft an 

einer Infrastruktur auf und sind damit 

nur für den einzelnen Verkehrsteil-

nehmer extern. Dies hat zu zwei Mei-

nungsblöcken in der Expertenwelt ge-

führt: Auf der einen Seite stehen die 

Befürworter einer Einbeziehung in die 

externen Kosten des Verkehrs, weil 

sich nur darüber das ĂWohlfahrtsop-

timumñ für die Infrastrukturnutzung 

ermitteln lässt. Auf der anderen Seite 

stehen die Gegner einer Einbeziehung, 

weil es sich bei den Staukosten um ei-

                                                 
5 Grenzkosten sind die Kosten einer zu-

sätzlich ausgeführten Aktivität, im Ver-

kehr zum Beispiel Personen- oder Tonnen-

kilometer. 
6 So fordert das Weißbuch für faire und 

effiziente Preise für die Infrastrukturnut-

zung von 1998 (COM (98) 466 final) eine 

Gebührenerhebung im Verkehr nach dem 

ĂPrinzip der sozialen Grenzkostenñ. 

ne völlig andere Kategorie von Inter-

aktionseffekten handelt, die man nicht 

mit Umwelt- und Sicherheitseffekten 

vergleichen oder zusammenfassen 

darf. 

Der Pigou-Ansatz ist aber auch auf-

grund seiner realitätsfernen Prämissen 

für die Anwendung im Verkehr höchst 

problematisch, wie der Wissenschaft-

liche Beirat beim Bundesminister für 

Verkehr, Bau und Wohnungswesen 

(1999) festgestellt hat. Das ĂWohl-

fahrtsoptimumñ ist keine beobachtbare 

reale Situation, sondern lässt sich nur 

modellhaft ermitteln. Für Verkehrs-

netze müssen dazu theoretisch Ăsys- 

temoptimaleñ und Ănutzeroptimaleñ 

Situationen miteinander verglichen 

werden. Man muss also viel Vertrauen 

in die Korrektheit großer Netzoptimie-

rungsmodelle aufbringen, da man de-

ren Ergebnisse nicht an realen Beob-

achtungen testen kann. Die Annahmen 

zur Abschätzung der langfristigen 

ökonomischen Schäden für Natur, 

Klima und menschliche Gesundheit 

können sehr unterschiedlich gesetzt 

werden, ein Beispiel ist der ökonomi-

sche Wert des menschlichen Lebens. 

Hinzu kommt das Problem einer Dis-

kontierung künftiger Kosten. So wä-

ren Klimaschäden, die im Jahr 2100 

eintreten, aus heutiger Sicht bei einem 

Zinssatz von 3 Prozent nur noch ein 

Zehntel wert, bei einem Zinssatz von 

5 Prozent nur noch ein Fünfzigstel. 

Daraus ergibt sich unmittelbar, dass 

die Auswirkungen unterschiedlicher 

Annahmensysteme bei Langfrist-

 
Verkehr ist die Lebensader unserer zivilisierten Gesellschaft ð damit gehen allerdings auch 

Belastungen einher. Die Bahn belastet die Umwelt weniger als der Straßenverkehr, damit 

sie angenommen wird, muss sie aber attraktiv sein. 

Im Bild die Erprobungsfahrt eines ICE 4 auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg ï Ingolstadt; 

Foto: DB AG / Claus Weber. 
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effekten zu großen Unterschieden bei 

der Kostenbewertung führen. Dies 

macht sich besonders bei Klimaeffek-

ten bemerkbar, wo die Kostenschät-

zungen um mehr als das Zehnfache 

differieren. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich 

das Lager der neoklassischen Öko-

nomen, die auf eine simultane Be-

stimmung von Wohlfahrtsoptimum 

und Preisgestaltung im Verkehr mit 

Hilfe von sozialen Grenzkosten- und 

Nachfragekurven setzen, deutlich ver-

ringert. Dagegen gewinnt der Ansatz 

der ökologischen Ökonomie an 

Zustimmung, der von gesellschaftli-

chen Zielsetzungen für Umwelt und 

menschliche Gesundheit ausgeht.
7
 

Dazu sind die Zielbereiche im Ver-

kehr zu trennen in solche, bei denen 

extern verursachte Schäden monetär 

kompensierbar sind und andere, bei 

denen eine Kompensation nicht mög-

lich ist, weil die Schäden nicht rever-

sibel sind. Für Schäden der ersten Ka-

tegorie lassen sich die ökonomischen 

Kostenschätzungen anwenden (ver-

gleiche Abschnitt 3). Im Verkehr gilt 

dies für Schadwirkungen unterhalb 

einer kritischen Grenze, wie etwa 

materielle Schäden durch Verkehrs-

unfälle, Unfallfolgen ohne langfristige 

Auswirkungen für Gesundheit und 

Leben oder Lärm / Abgase unterhalb 

einer Schwelle schwerer gesundheit-

licher Folgeschäden. Oberhalb von 

kritischen Grenzwerten gilt dagegen, 

dass die Schadensvermeidung als 

Maxime gilt und nicht die Schadens-

kompensation. Die Kosten der Maß-

nahmen, die zur Schadensvermeidung 

geeignet erscheinen, sind dann die 

korrekten Maßstäbe für die Kosten-

bewertung von externen Effekten mit 

nicht reversiblen Folgen. 

Die erste Aufgabe der ökologischen 

Ökonomie besteht dann darin, Grenz-

werte für die Schadensverursachung 

aus gesellschaftlichen Zielvorstellun-

gen abzuleiten. Im Falle der Klima-

effekte gibt es die globalen Vereinba-

rungen aus den Weltklima-Konferen-

zen (Paris 2015, Madrid, 2019), bei 

denen die Begrenzung der globalen 

Erwärmung um maximal 1,5 bis 2 

                                                 
7 Bahnbrechend sind die Arbeiten von 

Baumol und Oates (1971), Oates (1993) 

oder Hampicke (1992). 

Grad beschlossen wurde. Auf dieser 

Grundlage hat die EU-Kommission 

den ĂGreen Dealñ vom November 

2019 konzipiert, der eine Senkung der 

Kohlendioxid-Emissionen bis 2050 

um 90 Prozent vorsieht. Hierzu gibt 

es einen Fahrplan, der eine erhebliche 

Verschärfung der vorherigen Reduk-

tionsziele für 2030 bzw. 2050 enthält. 

Im Falle der Schadstoff-Emissionen 

gibt es seit langem EU-Vorschriften 

für die Maximal-Konzentrationen 

(Richtlinie 1999/30/EG für Schwefel-

dioxid, Stickstoffoxide, Partikel und 

Blei; gültig ab 2010), die aber in 

vielen Ländern, vor allem in Städten, 

überschritten wurden. Auch für das 

Unfallgeschehen gibt es politische 

Zielsetzungen auf der EU- und der 

nationalen Ebene, die allerdings nicht 

in gesetzliche Vorgaben eingeflossen 

sind. Die EU-Kommission verfolgt 

das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten 

bis 2050 gegen Null zu führen. Dieses 

Ziel verfolgt auch der Deutsche Ver-

kehrssicherheitsrat (DVR). 

Als zweite Aufgabe stellt sich die 

Entwicklung von Strategien, welche 

die Verkehrsentwicklung auf einen 

Zeitpfad in Richtung auf die Lang-

fristzielwerte führen. Drei Strategien 

stehen im Mittelpunkt: Verkehr ver-

meiden, zum Beispiel durch bessere 

Auslastung von Fahrzeugen, Technik 

verbessern, zum Beispiel durch Elekt-

rifizierung, und Verkehr verlagern, 

zum Beispiel vom Pkw zum öffentli-

chen Verkehr
8
. 

Die dritte Aufgabe besteht in der Ab-

schätzung der Vermeidungskosten für 

die einzelnen externen Effekte. Da sich 

manche Vermeidungsmaßnahmen auf 

verschiedene externe Kosten auswir-

ken (zum Beispiel: Geschwindigkeits-

begrenzung), ist deren bestmögliche 

Kombination zu ermitteln. IWW et al. 

(1999) sowie Musso et al. (2013) 

schlagen hierzu vor, die Maßnahmen 

so zu kombinieren, dass am Ende die 

Grenzwerte bei minimalen monetären 

Wohlfahrteinbußen eingehalten wer-

den. 

3. Schätzungen zur Höhe 

externer Kosten des Verkehrs 

Aufgrund der unterschiedlichen Vor-

stellungen zu den Wesensmerkmalen 

                                                 
8 Hayashi, et al. (2015). 

externer Kosten gibt es entsprechend 

vielfältige Ansätze zu deren Quantifi-

zierung. Die neoklassische Theorie 

liefert dabei Ansätze, die keine Ziel- 

und Grenzwertfestlegungen benötigen, 

während die ökologische Ökonomie 

letztere als Grundlage hat. 

3.1. Ansätze ohne Ziel- und 

Grenzwertfestlegungen 

Die ursprüngliche ökonomische Me-

thode der Kostenschätzung besteht in 

der Abschätzung künftig entstehender 

Schäden und deren Kompensation 

durch Behebungsmaßnahmen. Im Be-

reich der materiellen Schäden, etwa 

an Fassaden oder historischen Ge-

bäuden durch Luftverschmutzung 

(zum Beispiel Schwefeldioxid) oder 

im Bereich der Gesundheitsschädigung 

durch Luftschadstoffe (etwa: Partikel, 

Stickstoffoxide) gibt es fundierte 

Grundlagen für eine solche Abschät-

zung. Bei der Bewertung von Todes-

fällen durch Unfälle oder Atemwegs-

erkrankungen lassen sich die wirt-

schaftlichen Verluste abschätzen, doch 

kommt man in ethische Grenzbereiche, 

so dass in vielen Studien noch subjek-

tive Werte für das Leid der Hinter-

bliebenen zugeschlagen werden. Im 

Fall der Klimakosten sind umfassen-

de Studien auf Basis von Klimamo-

dellen (IPCC)
9
 erforderlich, welche 

die zu erwartenden Veränderungen 

durch die Erhöhung der Temperaturen 

an kritischen Punkten (Ătipping 

pointsñ) abschªtzen und diese mit 

Kosten bewerten. Im Fall des Anstiegs 

der Meeresspiegel schließt dies eine 

Abschätzung von Wanderungsbewe-

gungen aus künftig überfluteten oder 

ariden (von lateinisch aridus: trocken, 

dürr) Gebieten mit ein. Ein prominen-

tes Beispiel ist der ĂStern-Reviewñ des 

ehemaligen Weltbank-Chefökonomen 

Nicolas Stern (2006). Er kommt zu dem 

aus damaliger Sicht hohen Kohlen-

dioxid-Preis von etwa 70 Dollar je 

Tonne, was heute etwa 100 Dollar 

oder 90 Euro entsprechen würde. Die-

se Preishöhe schlagen Stern, Nobel-

preisträger Joseph Stiglitz und andere 

Ăleading economistsñ in einem Bericht 

                                                 
9 Der IPCC (Intergovernmental Panel of 

Climate Change) veröffentlicht in Zeitab-

ständen Sachstandsberichte mit Klima-

szenarien (Assessment Reports, AR). 

Gegenwärtig ist AR6 in Arbeit. 
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an die Weltbank für das Jahr 2030 als 

Durchschnittswert (einschließlich der 

Entwicklungsländer) vor
10
. Die Ăf¿h-

renden ¥konomenñ wollten damit we-

niger eine bestimmte monetäre Marke 

setzen, als die politische Handlungs-

option einer Kohlendioxid-Bepreisung 

öffentlichkeitswirksam propagieren. 

Für externe Effekte wie den Verkehrs-

lärm ist eine Abschätzung monetärer 

Schäden schwierig, da das gesamte 

Lärmspektrum unterhalb und oberhalb 

von Schwellen der Gesundheitsgefähr-

dung zu behandeln ist. Hier gibt es die 

Möglichkeit, Personen zu befragen, 

was sie für die Verminderung des 

Lärms zu zahlen bereit wären (geäu-

ßerte Präferenzen). Auch lässt sich 

ermitteln, was Hotelgäste an Aufprei-

sen zu zahlen bereit sind, damit sie 

ein lärmarmes Zimmer zum Innenhof 

bekommen können (offenbarte Prä-

ferenzen). Schließlich kann man auch 

testen, welche Geldsummen möglich-

erweise Betroffene fordern, um den 

Lärm oder andere Beeinträchtigungen 

hinzunehmen. Dabei muss man damit 

rechnen, dass bei der Umsetzung in die 

Praxis strategische Verhaltensweisen 

auftreten, um eigene Zahlungen zu 

vermindern oder Forderungen zu 

erhöhen. Ein illustratives Beispiel die 

Planung des Flughafens Kansai auf 

einer künstlichen Insel vor Osaka. 

Fischerverbände hatten eine Kompen-

sation für entgehenden Fischfang aus-

gehandelt und innerhalb kurzer Zeit 

stieg die Zahl der angemeldeten 

Fischer stark an. Obwohl es keinen 

Nachweis für eine Beeinträchtigung 

des Fischfangs gab, wurden insge-

samt 147 Millionen Dollar an Ent-

schädigung ausgezahlt (Sakakibara, 

1987). 

Geänderte Zahlungsbereitschaften 

lassen sich auch mit Hilfe von Nach-

fragefunktionen beschreiben (Ăhedo-

nischer Ansatzñ), die neben den ¿b-

lichen Einflussgrößen (Preise, Ein-

kommen) auch Merkmale von exter-

nen Effekten einbeziehen, wie Lärm-

Exposition von Wohnlagen oder 

Schadstoff-Konzentration in der Nähe 

von Einkaufsstraßen. 

                                                 
10 Leading Economists (2017). Vorschlag: 

40 bis 80 US-Dollar pro Tonne Kohlendi-

oxid bis 2020, 50 bis 100 US-Dollar pro 

Tonne Kohlendioxid bis 2030. 

3.2. Ansätze auf Grundlage von 

Ziel- und Grenzwertfestlegungen 

Solche Ansätze eignen sich vor allem 

bei der Bewertung existentieller Risi-

ken, die bei Überschreitung von 

Grenzwerten als nicht mehr beherrsch-

bar erscheinen. Der Klimawandel auf-

grund zunehmender Welttemperaturen 

durch die Anreicherung der Atmo-

sphäre mit Treibhausgasen gibt hier 

das prominenteste Beispiel. In einer 

der ersten europäischen Studien zu 

den externen Kosten des Verkehrs für 

die UIC (Infras / IWW, 2000) wurde 

bereits der Vermeidungskostenan-

satz für die Quantifizierung der Kli-

makosten des Verkehrs gewählt. Basis 

war die Empfehlung des IPCC im As-

sessment Report von 1996, die Koh-

lendioxid-Emissionen in Europa bis 

2030 auf 50 Prozent des Wertes von 

1990 zu reduzieren. Hieraus errechnete 

sich ein Durchschnittswert für die Ver-

meidungsmaßnahmen in Höhe von 

135 Euro pro Tonne Kohlendioxid, 

der bei einer Inflationsrate von 2 Pro-

zent heute knapp 200 Euro entsprechen 

würde. Dies liegt erheblich über den 

Werten des Stern-Review, wobei 

allerdings zu beachten ist, dass dessen 

Durchschnittswerte die Entwicklungs-

länder einschließen, während das 

Infras- / IWW-Ergebnis für 15 EU-

Staaten plus Schweiz und Norwegen 

ermittelt wurde. 

Die Kostenbewertung mit Hilfe von 

Vermeidungsmaßnahmen ist eng ver-

wandt mit der Bewertung zu Schat-

tenpreisen. Hierbei gilt es, die Kos-

tenhöhe zu bestimmen, die geeignet 

ist, grenzwertsichernde Anreize zu 

erzielen. Diese Anreize lassen sich 

mit Hilfe von Preisen oder Regulie-

rungen in den Verkehrsmarkt einfüh-

ren. Dabei gibt es unterschiedliche 

Expertenmeinungen über die bestge-

eignete Strategie. Der ICCT (2017)
11

 

plädiert dafür, die Emissionsstandards 

für Straßenfahrzeuge (EU-Flottenstan-

dard: 95 Gramm Kohlendioxid pro Ki-

lometer ab 2021) weiter zu verschärfen 

und bereits 2025 einen Standard von 

70 Gramm Kohlendioxid pro Kilome-

ter einzuführen.
12

 Er begründet die Be-

                                                 
11 ICCT: The International Council on 

Clean Transportation. 
12 Die EU-Kommission hat diesen Vor-

schlag nicht übernommen, sondern sieht 

vorzugung von Regulierungen unter 

anderem mit dem Argument, dass ein 

Kohlendioxid-Preis in der (aus seiner 

Sicht unrealistischen) Größenordnung 

von 200 bis 400 Euro pro Tonne Koh-

lendioxid nötig wäre, um eine ver-

gleichbare Anreizwirkung für die Ein-

sparung an Kohlendioxid zu erzielen. 

Die drei monetären EU Instrumente: 

Emissionshandel, Straßenbenutzungs-

gebühren und Energiebesteuerung 

würden diese Größenordnung auf ab-

sehbare Zeit bei weitem nicht errei-

chen. So liegt der Zertifikatepreis 

derzeit bei 16 Euro pro Tonne Kohlen-

dioxid (April 2020)
13

 und soll in 

Deutschland laut Bundes-Klima-

schutzgesetz bis 2025 auf 55 Euro 

ansteigen. 

Im Zuge der international auflebenden 

Debatte um geeignete Klimapreise ge-

winnt das Anreizargument in den letz-

ten Jahren an Bedeutung. Auch die 

Ăführenden Ökonomenñ (siehe Ab-

schnitt 3.1) verwenden es für ihre neu-

en Vorschläge. Das Umweltbundes-

amt (UBA-Methodenkonvention 3.0, 

2019) hat seinen schadensbezogenen 

Kohlendioxid-Bewertungsansatz kräf-

tig erhöht und nennt, bezogen auf das 

Jahr 2016, einen Wert von 180 Euro 

pro Tonne Kohlendioxid mit Berück-

sichtigung eines Zinses (Zeitpräferenz-

rate) von 1 Prozent, und 640 Euro pro 

Tonne Kohlendioxid ohne Verzinsung. 

Damit bewegen sich die oberen UBA-

Bewertungen in einem Bereich, für 

den eine Anreizwirkung im Sinne des 

1,5- bis 2-Grad-Ziels erreichbar er-

scheint. 

4. Aktuelle Studien zu den 

externen Kosten des Verkehrs 

Es gibt eine Vielzahl von Publikatio-

nen zur Höhe der externen Kosten des 

Verkehrs, wobei die meisten Studien 

keine originellen Forschungsbeiträge 

enthalten, sondern Ergebnisse aus 

anderen Studien zusammenfassen. 

Die aktuellen Studien für die EU 

(CE Delft et al., 2019; siehe Folge 

116 der GRV-Nachrichten, Seite 6f.) 

und Deutschland (Infras, 2019; siehe 

                                                    
eine Verschärfung des 95-Gramm-Stan-

dards um 15 Prozent bis 2025 und 30 

Prozent bis 2030 vor. 
13 Die Corona-Krise hat einen Rückgang 

ausgehend von einem Zertifikatepreis von 

24 Euro pro Tonne Kohlendioxid bewirkt. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn116b.pdf#page=6
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Folge 116 der GRV-Nachrichten, 

Seite 20f.) werden in Ellwanger (2020) 

ausführlich dargestellt und kommen-

tiert. Während die Studien für die 

meisten externen Effekte zu ähnlichen 

Ergebnissen kommen, weichen sie bei 

zentralen Zukunftshemen wie Klima, 

Natur und Landschaft oder vor- und 

nachgelagerte Prozesse deutlich von-

einander ab, obwohl die Verfasser teil-

weise identisch sind (siehe obige Ab-

bildung und nebenstehende Tabelle)
14

. 

Gründe für die teilweise deutlichen 

Abweichungen sind: 

¶ Unterschiedliche Klimakosten-

bewertung (Handbuch: 100 Euro 

pro Tonne Kohlendioxid, Infras / 

UBA: 180 Euro pro Tonne 

Kohlendioxid) 

¶ Unterschiedlich detaillierte Ana-

lyse von Eingriffen in Natur und 

Landschaft sowie von vor- bzw. 

nachgelagerten Prozessen (Ăwell-

to-tankñ) 

                                                 
14 So war Infras an beiden Studien beteiligt, 

hat aber nur für die deutsche Studie die 

Werte der UBA-Methodenkonvention 3.0 

benutzt. 

¶ Unterschiedliche Behandlung des 

Luftverkehrs (Infras / UBA: nur 

Kurzstrecke; Handbuch: Mischung 

aus Kurz-, Mittel- und Langstre-

cken-Luftverkehr für 28 unter-

suchte Flughäfen). 

Die Gegenüberstellung aktueller 

Kostenschätzungen auf Basis verfüg-

barer Studien zeigt, dass die Bewer-

tungsunterschiede nach wie vor erheb-

lich sein können, so dass ein Vergleich 

der Durchschnittsergebnisse ohne 

Angabe der Ausgangsannahmen zu 

falschen Schlüssen führen kann (vor 

allem beim Luftverkehr). Werden die 

Staukosten in die externen Kosten 

einbezogen (wie beim Handbuch auf 

Wunsch der EU-Kommission), so 

ergibt sich eine klare Dominanz der 

Staukosten (27 Prozent der gesamten 

externen Kosten) gegenüber 14 Pro-

zent für die Klimakosten. Dies kann zu 

einer Differenzierung der Mautsätze 

führen, die Straßenverkehr auf längere 

Routen verlagert und so die gesamte 

Umweltbelastung erhöht. 

5. Instrumente zur Internalisierung  

Die Internalisierung externer Effekte 

des Verkehrs findet auf zwei Ebenen 

statt: Beeinflussung von Verkehrsent-

scheidungen der Nutzer und Berück-

 
Grafik: Wolfgang Dietrich Mann auf Basis der Daten in den beiden genannten Studien. 

Kostenkategorie Handbuch 

Externe Kosten 

EU (2016) 

Aktuelle Studie 

(2017) 

Abweichung 

Klima 15,2 Mio. ú 26,9 Mio. ú 77 % 

Luftschadstoffe 14,6 Mio. ú 9,7 Mio. ú ï 33 % 

Unfälle 75,8 Mio. ú 61,0 Mio. ú ï 19 % 

Lärm 7,1 Mio. ú 8,2 Mio. ú 15 % 

Natur und Landschaft 8,5 Mio. ú 12,8 Mio. ú 50 % 

Vor- und nachgelagerte Prozesse 7,4 Mio. ú 30,9 Mio. ú 315 % 

Summe 128,6 Mio. ú 149,5 Mio. ú 16 % 

Vergleich Studien Infras (2019) für Deutschland und EU Handbook (CE Delft et al., 2019) 

in Millionen Euro; 

Quelle: Infras (2019). 

In Europa (Handbuch); 

Quelle: CE Delft et al. 

2019 

In Deutschland (Infras / UBA); 

Quelle: Infras (2019) 

Externe Kosten je Personenkilometer in zwei Studien 

*Mittelwert ausgewählter 

Flughäfen in der EU-28 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn116b.pdf#page=20
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sichtigung bei der Infrastrukturpla-

nung, also in Deutschland bei der Bun-

desverkehrswegeplanung (BVWP). 

Die Entscheidungen der Verkehrsteil-

nehmer zu Fahrtaktivitäten, Fahrtzie-

len, Verkehrsmitteln und Verkehrs-

wegen lassen sich beeinflussen durch 

¶ Regulierung (Verbrauchs-, Um-

welt-, Sicherheits- Standards, 

Verkehrsregeln) 

¶ Steuern / Subventionen (Energie-

steuer, Kfz-Steuer, Subventionen 

für Elektromobilität) 

¶ Mauten (zum Beispiel Bestandteil 

der Lkw-Maut auf Autobahnen 

und Bundesstraßen) 

¶ Zertifikate (Verkehr bislang nicht 

betroffen, außer innereuropäischer 

Luftverkehr, in Zukunft stärkere 

Einbeziehung des Verkehrs ge-

plant). 

Bei der Infrastrukturplanung ð in 

Verbindung mit der Flächennutzungs-

planung ð gilt es, sichere sowie 

umweltfreundliche Verkehrsträger 

und -mittel zu priorisieren. Dies wird 

durch höhere Bewertung der externen 

Effekte in der Nutzen-Kosten-Analyse 

(NKA) unterstützt. Wenngleich die 

NKA in der BVWP von 2015 bereits 

deutlich höhere Bewertungssätze für 

externe Effekte gegenüber Vorgänger-

planungen aufweist, dominieren nach 

wie vor die Zeit- und Betriebskosten-

veränderungen die Ergebnisse der 

Wirtschaftlichkeitsrechnungen mit 

der Folge einer Bevorzugung von 

Straßeninvestitionen.
15

 Die Ziele der 

deutschen Klimaschutzgesetzgebung 

und des EU Green Deals lassen sich 

aber nur erreichen, wenn die Investi-

tionen in den öffentlichen Verkehr er-

heblich gesteigert werden. Eine Ver-

kehrswende ist somit nur mit einer we-

sentlich höheren Bewertung für exter-

ne Effekte kompatibel, die in Richtung 

auf die oberen Schätzungen (im Falle 

der Klimakosten: UBA 640 Euro pro 

Tonne Kohlendioxid, Handbuch 269 

Euro pro Tonne Kohlendioxid) führt. 

6. Fazit 

Die Analyse und Bewertung von ex-

ternen Kosten des Verkehrs bilden 

wichtige Beiträge zum Verständnis 

                                                 
15 Die Stellungnahme des UBA (2016) 

zum BVWP (für) 2030 enthält eine Auf-

listung von kritisierten Unterbewertungen 

für externe Kosten des Straßenverkehrs. 

der Dimension von Wirkungen des 

Verkehrs auf Natur, menschliche Ge-

sundheit und künftige Lebensbedin-

gungen, die sich außerhalb der Märkte 

abspielen und daher ihre Knappheit 

nicht über Marktpreise anzeigen kön-

nen. Im Zuge wachsender Bedeutung 

der Klimaschutzpolitik haben sich die 

ökonomischen Bewertungsansätze für 

irreversible Zukunftsschäden nach 

oben verschoben. Allerdings steht 

derzeit die Bekämpfung der Corona-

Pandemie im Mittelpunkt der politi-

schen Aktivitäten, wobei Forderungen 

von Seiten der Wirtschaft in Richtung 

auf eine Lockerung oder Verschiebung 

der Umweltziele stärker werden. Auf 

der anderen Seite entsteht die Chance, 

Programme für Konjunktur und 

Wachstum mit dem Ziel einer lang-

fristigen Zukunftssicherung durch Er-

neuerung der Wirtschaftsstrukturen zu 

verbinden, was eine drastische Sen-

kung externer Kosten des Verkehrs 

einschließt. 
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Coronavirus überschattet 

Programm für deutsche 

EU-Ratspräsidentschaft 

Am 1. Juli 2020 übernahm Deutsch-

land für 6 Monate die EU-Präsident-

schaft, die unter den Mitgliedsstaaten 

der EU im Rotationsprinzip wechselt. 

Gleichzeitig bildet Deutschland bis 

Ende 2021 mit Portugal und Slowenien 

die sogenannte Trio-Präsidentschaft. 

Deutschland muss dafür sorgen, dass 

die Arbeiten des Rates systematisch 

vorangehen und Entscheidungen ge-

fällt werden. Die drei Hauptaufgaben 

sind: 

¶ Leitung der Treffen und Arbeiten 

des Europäischen Rates und wei-

terer rund 200 Ausschüssen und 

Arbeitsgruppen, 

¶ Vertretung der Mitgliedsstaaten in 

den Beziehungen zu anderen EU-

Institutionen, vor allem der Kom-

mission und dem Europäischen 

Parlament und 

¶ gemeinsam mit der Kommission 

die EU auf internationaler Ebene 

repräsentieren. 

Die aktuelle Corona-Pandemie und 

ihre Folgen haben die bisherigen 
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Planungen durcheinandergebracht 

und das Bundeskabinett musste über 

eine Neuausrichtung des Programms 

der deutschen Ratspräsidentschaft 

beraten. Zentrale Themen dürften 

sein: 

¶ Überwindung der massiven Re-

zession 

¶ Fortführung des europäischen 

Green Deal 

¶ Wiederherstellung des aktuell 

stark eingeschränkten europäi-

schen Binnenmarkts 

¶ Finanzierung des mehrjährigen 

Finanzrahmens der EU, was durch 

die Folgen des Coronavirus noch 

schwieriger geworden ist 

¶ Verhandlungen über die künftigen 

Beziehungen mit dem Vereinigten 

Königreich abschließen. 

Die wirtschaftlichen Folgen der Co-

rona-Krise dürften stärker sein als bei 

der Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008/2009. Wichtig ist es, dass die 

hohen Investitionen in den Wieder-

aufbau auch den Klimaschutz unter-

stützen. Corona muss als Chance 

genutzt werden, Veränderungen in 

allen Bereichen zu initiieren, die in 

Einklang mit einem verstärkten Kli-

maschutz stehen. Als oberstes Ziel 

muss Europa im Jahr 2050 treibhaus-

gasneutral werden. 

2021: Europäisches 

Jahr der Schiene 

Die Europäische Kommission hat im 

März 2020 vorgeschlagen, 2021 zum 

Europäischen Jahr der Schiene zu er-

klären. Mit  Veranstaltungen, Kampag-

nen und Initiativen soll Werbung für 

die Schiene als ein nachhaltiger, inno-

vativer und sicherer Verkehrsträger 

gemacht werden. Dabei sollen ihre 

Vorzüge für die Menschen, die Wirt-

schaft und das Klima gezielt herausge-

stellt und die verbleibenden Heraus-

forderungen bei der Schaffung eines 

echten einheitlichen europäischen 

Eisenbahnraums in den Fokus gerückt 

werden. Dieses Europäische Jahr soll 

auch dazu beitragen, die Ziele des eu-

ropäischen Green Deals (siehe Folge 

117 der GRV-Nachrichten, Seite 5) 

im Verkehrssektor zu erreichen. Ein 

Viertel der Treibhausgasemissionen 

in der EU werden derzeit durch den 

Verkehr verursacht, sie sollen bis 2050 

um 90 Prozent reduziert werden. 

Die für Verkehr zuständige EU-Kom-

missarin Adina VŁlean erklªrte: ĂEs 

steht außer Frage, dass der Schienen-

verkehr auf den meisten Gebieten ð 

Nachhaltigkeit, Sicherheit und sogar 

Geschwindigkeit ð enorme Vorteile 

bietet, wenn seine Organisation und 

Technik den Standards des 21. Jahr-

hunderts entsprechen. Die Eisenbahn 

beinhaltet aber auch einen noch tiefe-

ren Aspekt, da sie die EU nicht nur 

auf der physischen Ebene verbindet. 

Die Schaffung eines europaweiten, 

kohärenten und funktionsfähigen 

Netzes ist ein Akt des politischen Zu-

sammenhalts. Das Europäische Jahr 

der Schiene wurde nicht willkürlich 

gewählt. Es kommt zu einem passen-

den Zeitpunkt, zu dem die EU diese 

Art von gemeinschaftlichem Enga-

gement braucht.ñ 

Als nachhaltigster und sicherer Ver-

kehrsträger soll die Bahn eine wichtige 

Rolle im europäischen Mobilitäts-

system der Zukunft spielen. Sie ist 

der einzige Verkehrsträger, der seine 

Kohlendioxid -Emissionen seit 1990 

kontinuierlich senken konnte, während 

das Beförderungsvolumen gleichzeitig 

zunahm. Das Europäische Jahr der 

Schiene soll auch zu einer rascheren 

Modernisierung der Eisenbahn bei-

tragen, um die Bahn als Alternative 

zu weniger nachhaltigen Verkehrs-

trägern attraktiver zu machen. 

Die EU hat die Schiene seit 2014 mit 

über 35 Milliarden Euro unterstützt. 

2021 wird das erste volle Jahr sein, in 

dem die im Rahmen des vierten Eisen-

bahnpakets beschlossenen Vorschrif-

ten in der gesamten EU umgesetzt wer-

den. Auch stehen für die Eisenbahn 

2021 eine Reihe wichtiger Jubiläen 

an: 100. Jahrestag der Gründung des 

Internationalen Eisenbahnverbands 

(UIC), 175-jähriges Bestehen der ers-

ten Eisenbahnverbindung zwischen 

zwei EU-Hauptstädten (Paris ï Brüs-

sel) sowie 40 Jahre TGV, 30 Jahre 

ICE und 25 Jahre Eurostar und Kanal-

tunnel. 

Der Vorschlag der Kommission, das 

Jahr 2021 der Eisenbahn zu widmen, 

muss noch vom Europäischen Parla-

ment und vom Rat angenommen wer-

den. 

 

Ein zweiseitiges Informationsblatt der 

EU-Kommission kann heruntergela-

den werden: https://ec.europa.eu. 

Verkehrspolitik in 

Deutschland 

Gedanken zu einem 

erweiterten Eisenbahn-

Infrastruktur -Unternehmen 

des Bundes 

Von Dipl.-Ing. Peter Molle, 

Oberursel; 

der Autor war von 1992 bis 1996 

Leiter ĂProduktion und Technikñ im 

Geschäftsbereich Ladungsverkehr der 

DB (heute DB Cargo). 

Ausgangssituation 

Im Jahre 2006 waren im Gutachten 

von Booz Allen Hamilton fünf Vari-

anten einer Privatisierung der Deut-

schen Bahn AG untersucht worden. 

Dieses Gutachten kam zu keinem 

konkreten Vorschlag für die künftige 

Bahnstruktur, jedoch zu dem Ergeb-

nis, dass einerseits mit einem unab-

hängigen Eisenbahn-Infrastruktur-

Unternehmen der Wettbewerb auf der 

Schiene gefördert und der Modal Split 

zu Gunsten der Schiene vergrößert 

würde, andererseits ein in die Deut-

sche Bahn AG integriertes Netz vor-

teilhafter für den Börsengang sei. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862969/european-year-of-rail_de.pdf.pdf

























































